


 Unterschiede / Gemeinsamkeiten verschiedener Kryptowährungen

 Unterschied / Gemeinsamkeiten von Coin & Token 

 Einfluss des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

 Rechtliche Definition von Kryptowährungen 

 Öffentlich-rechtliche Einordnung von Kryptowährungen





 Gemeinsamkeit
 Beides sind Wertträger, die durch Einsatz der Blockchain-Technologie von einer 

Person an eine andere übertragen werden können

 Eigenschaften Coin
 Blockchain immanenter Wertträger

 Erzeugung neuer Wertträger als Belohnung für Mining

 Eigenschaften Token
 Blockchain nicht immanenter Wertträger

 Erzeugung neuer Wertträger nicht als Belohnung für Mining



 Coin
 Neben Wertträger-Eigenschaft in der Regel keine Funktion

 Token
 Kann neben Wertträger-Eigenschaft andere Funktionen erfüllen, z.B.
 Vermittlung von Zugang zu einem System

 Vermittlung von Stimmrechten / Mitgliedschaftsrechten

 Vermittlung von Forderungsrechten



 Hedqvist Urteil
 Umsatzsteuer für die Dienstleistung „Umtausch von Bitcoin in Fiat-Währung?

 Definitionsversuch des Gesetzgebers
 Update der 4. Geldwäsche-RL: Erster Definitionsversuch



 SV: Hedqvist bietet Dienstleistung „Umtausch Bitcoin gegen Fiat“ an.

 Rechtsfrage: Ausnahmen nach Art. 135 der Mehrwertsteuer-RL
 lit d) Einlagen etc

 lit e) Zahlungsmittel

 lit f) Wertpapier

 Verfahren bis zum Vorlageantrag
 Hedqvist beantragte Vorbescheid bei Steuerrechtsausschuss

 Steuerrechtsausschuss: „virtuelle Währung Bitcoin ist Zahlungsmittel“-> Ausnahme

 Skatteverket (Finanzamt) erhob Klage beim obersten Verwaltungsgericht

 Oberstes Verwaltungsgericht macht Vorlageantrag



 Rechtliche Beurteilung (Einzelne Aspekte)
 Umtausch ist Dienstleistung im Sinn der RL

 Bitcoin ist kein Gegenstand im Sinne der RL

 Vertraglich vereinbartes „Zahlungsmittel“

 Unterschied zu E-Geld

 Kein Wertpapier

 Auswirkungen?



 Aktueller Vorschlag und Abänderungsvorschlag

 Definitionsvorschlag „virtuelle Währungen“
 digitale Darstellung eines Werts, 

 die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde 

 und nicht zwangsläufig an eine echte Währung angebunden ist, 

 aber von natürlichen oder juristischen Personen als Zahlungsmittel akzeptiert wird 

 und auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann



 Abänderungsvorschlag1

 digitale Darstellung eines Werts, 

 die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde 

 und nicht an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist, 

 und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt,

 aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel oder zu anderen 
Zwecken akzeptiert wird 

 und auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann
1 A8-0056/2017, 26



Dr. Oliver Völkel, LL.M.
oliver.voelkel@svlaw.at


